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Zivilrechtliche Grundlagen
Begriffe und Rechtsgrundlagen

Vereinsrecht

Artikel 9 Grundgesetz
Vereinsfreiheit

�� 21 – 79 BGB
zivilrechtliche Grundlagen

Laut Reichsgericht:
„Eine auf Dauer berechnete Verbindung  

einer gr��eren Anzahl von Personen zur 
Erreichung eines gemeinsamen Zweck, die 
nach ihrer Satzung k�rperschaftlich organisiert
ist, einen Gesamtnamen f�hrt und auf  einen
wechselnden Mitgliederbestand angelegt ist

Keine Definition des Vereins im Grundgesetz oder BGB
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Zivilrechtliche Grundlagen
Begriffe und Rechtsgrundlagen

Gr�ndungsvoraussetzung

7 Vereinsmitglieder Gr�ndungsversammlung

• vollj�hrig

• Versammlungsleiter
• Schriftleiter
• Protokoll 

Teilnehmerliste, 
Zustimmung zur
Gr�ndung, Einigung
auf Satzung, 
Vorstand)

Vereinssatzung

• zun�chst
Satzungsentwurf

• Abstimmung in der
Gr�ndungsversamm-
lung

• ggf. Modifikation
• Unterzeichnung mit 

Datum
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Zivilrechtliche Grundlagen
Begriffe und Rechtsgrundlagen

Arten von Vereinen

wirtschaftlicher Verein Idealvereine

• wirtschaftlicher Gesch�ftsbetrieb 

• in der Praxis selten

• Rechtsf�hig durch staatliche
Verleihung

• wirtschaftlicher Gesch�ftsbetrieb
nicht Hauptzweck

• Hauptzweck: Ideell

• Nebenzweck: wirtschaftlicher
Gesch�ftsbetrieb m�glich
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Zivilrechtliche Grundlagen
Begriffe und Rechtsgrundlagen

Arten von Idealvereinen

rechtsf�hige Vereine nicht rechtsf�hige Vereine

• Rechtsf�higkeit: Tr�ger von
Rechten und Pflichten 

• Eintragung in das 
Vereinsregister – „e.V.“

• Verein kann 
- Klagen u. verklagt werden
- eigenes Verm�gen haben 

• nicht im Vereinsregister eingetragen

• Gesellschaft b�rgerlichen Rechts 

• Tr�ger von Rechten und Pflichten 
sind die Vereinsmitglieder

Willi Finger, Steuerberater, 53721 Siegburg

nicht eingetragener Vereineingetragener Verein (e.V.)
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Zivilrechtliche Grundlagen
Begriffe und Rechtsgrundlagen

Haftung

rechtsf�hige Vereine (e.V.) nicht rechtsf�hige Vereine

• Mitglieder haften nicht

• nur Verein 
mit Vereinsverm�gen

• auch Vorstand haftet nicht

• Zwangsvollstreckung nur 
in das Vereinsverm�gen

• Mitglieder haften pers�nlich  

• mit Privatverm�gen

Haftpflichtversicherung!
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Steuerrechtliche Grundlagen
Begriffe und Rechtsgrundlagen

Steuern  (nicht gemeinnÄtzige Vereine)

rechtsf�hige Vereine (e.V.) nicht rechtsf�hige Vereine

Willi Finger, Steuerberater, 53721 Siegburg

fiskalisch kein Unterschied 

(nichtrechtsf�hige Verein gilt als K�rperschaft) 
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Steuerrechtliche Grundlagen
Begriffe und Rechtsgrundlagen

Steuern  (nicht gemeinnÄtzige Vereine)

rechtsf�hige Vereine (e.V.) nicht rechtsf�hige Vereine

• unbeschr�nkt k�rperschaft-
steuerpflichtig (� 1 KStG)

Willi Finger, Steuerberater, 53721 Siegburg

K�rperschaftsteuer

• Freibetrag vom Einkommen, 
in H�he von 5.000,00 € (� 24 KStG)
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Steuerrechtliche Grundlagen
Begriffe und Rechtsgrundlagen

Steuern  (nicht gemeinnÄtzige Vereine)

rechtsf�hige Vereine (e.V.) nicht rechtsf�hige Vereine

• Was als Einkommen gilt und wie das Einkommen zu ermitteln ist, bestimmt sich 
nach den Vorschriften des Einkommen- und K�rperschaftsteuergesetzes. 
(� 8 Abs. 1 KStG) 

• Bei Personenvereinigungen bleiben f�r die Ermittlung des Einkommens, Beitr�ge,  
die auf Grund der Satzung von den Mitgliedern lediglich in ihrer Eigenschaft als 
Mitglieder erhoben werden, au�er Ansatz. (� 8 Abs. 5 KStG)

Willi Finger, Steuerberater, 53721 Siegburg

Einkommensermittlung

9



Steuerrechtliche Grundlagen
Begriffe und Rechtsgrundlagen

Steuern  (nicht gemeinnÄtzige Vereine)

rechtsf�hige Vereine (e.V.) nicht rechtsf�hige Vereine

I. Einnahmen:

• Einnahmen lt.  Satzung (Beitr�ge)

II . Ausgaben:

• Ausgaben lt. Satzung

Willi Finger, Steuerberater, 53721 Siegburg

Einkommensermittlung

Ideeller Bereich 
( nicht steuerpflichtig)

„wirtschaftliche“ Bereich 
(steuerpflichtig)

I. alle anderen Einnahmen:
• zum Beispiel:
• Einnahmen aus Veranstaltungen
• Einnahmen aus Werbung
• Zinsertr�ge 

II . Ausgaben:
• alle damit im Zusammenhang

stehende Ausgaben
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Steuerrechtliche Grundlagen
Begriffe und Rechtsgrundlagen

Steuern  (nicht gemeinnÄtzige Vereine)

rechtsf�hige Vereine (e.V.) nicht rechtsf�hige Vereine

Willi Finger, Steuerberater, 53721 Siegburg

Umsatzsteuer

• evtl. umsatzsteuerpflichtig nach � 2 UStG !!!

• Unternehmer ist, wer eine gewerbliche oder berufliche T�tigkeit selbstst�ndig
aus�bt.

• Das Unternehmen umfasst die gesamte gewerbliche oder berufliche T�tigkeit 
des Unternehmers.

• Gewerblich oder beruflich ist jede nachhaltige T�tigkeit zur Erzielung von 
Einnahmen, auch wenn die Absicht, Gewinn zu erzielen, fehlt oder einer   
Personenvereinigung nur gegen�ber ihren Mitgliedern t�tig wird.   
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Steuerrechtliche Grundlagen
Begriffe und Rechtsgrundlagen

Steuern  (nicht gemeinnÄtzige Vereine)

rechtsf�hige Vereine (e.V.) nicht rechtsf�hige Vereine

Willi Finger, Steuerberater, 53721 Siegburg

Umsatzsteuer

was ist umsatzsteuerpflichtig ?

� 1 Abs. 1 UStG:

• Der Umsatzsteuer unterliegen die Lieferungen und sonstigen Leistungen, die
ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens 
ausf�hrt.
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Steuerrechtliche Grundlagen
Begriffe und Rechtsgrundlagen

Steuern  (nicht gemeinnÄtzige Vereine)

rechtsf�hige Vereine (e.V.) nicht rechtsf�hige Vereine

• immer dann, wenn Betr�ge vereinnahmen werden, die nicht satzungsgem��
begr�ndet sind, ist zu pr�fen, ob Lieferungen oder Leistungen, im Sinne des 
UStG vorliegen.

• Beispiele: 

• Verkauf von Speisen und Getr�nken. 
• Verkauf von Eintrittskarten. 
• Zurverf�gungstellung von Werbefl�chen, in Zeitschriften. etc.
• Durchf�hrung  von Reiseveranstaltungen (Ausfl�ge) etc.).

Willi Finger, Steuerberater, 53721 Siegburg

Umsatzsteuer
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Steuerrechtliche Grundlagen
Begriffe und Rechtsgrundlagen

Steuern  (nicht gemeinnÄtzige Vereine)

rechtsf�hige Vereine (e.V.) nicht rechtsf�hige Vereine

Beispiel: 

Die IPA beauftrag einen Verlag zu Herstellung eines Verkehrsmalbuches. 

Der Verlag verpflichtet sich dieses Malbuch „kostenlos“ herzustellen, da die freien 
Werbefl�chen von Ihm vermarktet werden.

Dar�ber hinaus beteiligt er die IPA, an den �bersch�ssen aus der Vermarktung. 

Willi Finger, Steuerberater, 53721 Siegburg

Umsatzsteuer
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Steuerrechtliche Grundlagen
Begriffe und Rechtsgrundlagen

Steuern  (nicht gemeinnÄtzige Vereine)

rechtsf�hige Vereine (e.V.) nicht rechtsf�hige Vereine

L�sung: 

Beim Tausch (� 3 Abs. 12 Satz 1 UStG), bei tausch�hnlichen Ums�tzen � 3 Abs. 12 
Satzes 2 UStG) und bei der Hingabe an Zahlungsstatt gilt der Wert jedes Umsatzes 
als Entgelt f�r den anderen Umsatz. 

Bemessungsgrundlage f�r den Umsatz: Wert der Leistung des Verlages
+ Baraufgabe………………………….

=   Gegenleistung
./.               Umsatzsteuer………………………..

Bemessungsgrundlage

Willi Finger, Steuerberater, 53721 Siegburg

Umsatzsteuer
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Steuerrechtliche Grundlagen
Begriffe und Rechtsgrundlagen

Steuern  (nicht gemeinnÄtzige Vereine)

rechtsf�hige Vereine (e.V.) nicht rechtsf�hige Vereine

• Kleinunternehmerbesteuerung � 19 Abs. 1 UStG.

• Die Umsatzsteuer wird nicht erhoben, wenn der vereinnahme Gesamtumsatz,
zuz�glich der darauf entfallenden Steuern in vorangegangenen Kalenderjahr
17.500,00 € nicht �berstiegen hat und im laufenden Kalenderjahr 50.000,0 €
voraussichtlich nicht �bersteigen wird. 

(es darf jedoch dann auch kein Mehrwertsteuerausweis auf Rechnungen erfolgt sein, bzw. erfolgen, da 
diese dann geschuldet wird, d. h.. an das Finanzamt gezahlt werden muss)

• (UStR 247) Anwendungsverzicht: 
Der Unternehmer kann dem Finanzamt erklÄren, das er auf die Anwendung des Å 19 Abs.1 UStG
verzichtet.

Willi Finger, Steuerberater, 53721 Siegburg

Umsatzsteuer
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Steuerrechtliche Grundlagen
Begriffe und Rechtsgrundlagen

Steuern  (nicht gemeinnÄtzige Vereine)

rechtsf�hige Vereine (e.V.) nicht rechtsf�hige Vereine

Willi Finger, Steuerberater, 53721 Siegburg

Gewerbesteuer

• gewerbesteuerpflichtig  gem�� � 2 GewStG !!!

• als Gewerbebetrieb gilt auch die T�tigkeit der sonstigen juristischen Personen
des privaten Rechts und der nichtrechtsf�higen Vereine, soweit sie einen 
wirtschaftlichen Gesch�ftsbetrieb unterhalten.
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Steuerrechtliche Grundlagen
Begriffe und Rechtsgrundlagen

Steuern  (nicht gemeinnÄtzige Vereine)

rechtsf�hige Vereine (e.V.) nicht rechtsf�hige Vereine

Willi Finger, Steuerberater, 53721 Siegburg

Sonstige Steuern und Verpflichtungen

• Lohnsteuer und Sozialversicherung:

• Als Arbeitgeber unterliegt der Verein auch den Lohnsteuer- und
Sozialversicherungsrechtlichen Verpflichtungen.

• Lotteriesteuer nach � 17 RennwLottG:

von der Besteuerung ausgenommen sind Ausspielungen bei denen Ausweise 
(Lose) nicht verkauft werden, oder bei den der Gesamtpreis der Lose den Wert 
von 650,00 € nicht �bersteigt. 
Es sei den, dass der Gewinn ganz oder Teilweise in barem Geld besteht . 
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Zivil- und steuerrechtliche Grundlagen
Begriffe und Rechtsgrundlagen

Vorschriften zu Buchf�hrungs- und Aufzeichnungspflichten

Willi Finger, Steuerberater, 53721 Siegburg

• � 27 Abs. 3, � 666 BGB:

•� 140 AO, �� 238 ff HGB:

• � 140 AO:

• Rechenschaftspflicht des Vorstandes
vollst�ndige und geordnete Aufzeichnung der
Einnahmen und Ausgaben
Sammlung der entsprechenden Belege

• Aufzeichnungen auch f�r steuerliche Zwecke
Aufbewahrungspflicht (Firsten � 147 Abs. 3 AO)

• Buchf�hrungspflicht
z. B. Ums�tze > 500.000,00 € p.a. oder
Gewinn aus Gewerbebetrieb > 50.000,00 € im
Wirtschaftsjahr.
mehrere Gesch�ftsbetriebe gelten als ein  
Betrieb � 64 Abs. 2 AO  
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Rechtliche Unterschiede bei rechtsf�higen und nicht rechtsf�higen Vereinen

III. Unterschiede im Vereinsrecht
rechtsf�higer Verein nicht rechtsf�higer Verein

Rechtsgrundlage: ÄÄ 21 ff BGB frei nach Art.9 GG,
analoge Anwendung der ÄÄ 21 ff BGB zu empfehlen.

Rechtsform juristische Person des b�rgerlichen Rechts keine Rechtsperson sondern
k�rperschaftlich organisiert

verm�gensrechtlich voll rechtsf�hig
z. B.. Kaufvertr�ge, Darlehensvertr�ge, Grunderwerb

nicht rechtsf�hig
Eigentum ist Gesamthandverm�gen der Mitglieder analog ÄÄ
718, 719 BGB

Gr�ndung mind. 7 Mitglieder keine Mindestzahl
Satzung nach Ä 25 BGB zu erstellen.

gemeinn�tzig
Verein muss Anforderung des Steuerrechts beachten

empfehlenswert
gemeinn�tzig
Verein muss Anforderung des Steuerrechts beachten

Rechtsf�higkeit wird mit der Eintragung im Vereinsregister beim Amtsgericht 
erlangt; danach ist Zusatz "e.V." zu f�hren.

kann nicht selbst Tr�ger von Rechten und Pflichten sein; nicht 
aktiv legitimiert aber passiv legitimiert dann Stellung wie "e.V.", Ä
50 Abs.2 ZPO.

Grundbuch Verein kann eingetragen werden nur als Berechtigte k�nnen die Mitglieder eingetragen werden.

Erl�schen durch Entziehung, Verzicht, Verlust L�schen im Vereinsregister bei 
Amtsgericht

durch Entziehung, Verzicht, Verlust aber ohne Amtsgericht

Vorstand eine oder mehrere Personen Ä 26 BGB eine oder mehrere Personen Ä 26 BGB
Haftung Verein haftet mit seinem Verm�gen f�r Handlungen des 

Vorstandes Ä 31 BGB
Der Handelnde haftet neben Verein pers�nlich nach Ä 54 S. 2 
BGB mit seinem Verm�gen. Pers�nliche Haftung gilt unabh�ngig 
ob Vollmacht vorlag, sowohl f�r den Vorstand wie f�r den ohne 
Vertretungsbefugnis Handelnden. Haftung aus Ä 54 S. 2 
verdr�ngt Ä 179 BGB. Der Vorstand als Beschlussorgan und die 
Mitglieder des Vereins haften nicht.

Gesetz und Formalie Antrag auf Eintragung im Vereinsregister
Einladungen - Fristen
Versammlungen
Wahlen - Niederschriften
�nderungen an Vereinsregister mitteilen
Minderheiten beachten

fast frei
keine Kontrolle durch Vereinsgericht (s. Parteien)
aber: Bindung an die eigene Satzung

Geb�hren f�r Handlungen des Amtsgerichts
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Bereich Gemeinn�tziger Verein Nicht gemeinn�tziger Verein

Anerkennungsverfahren Antrag stellen ---

Satzung Anerkennung durch Finanzamt
und Vereinsrecht beachten

nur Vereinsrecht beachten

Spendenbescheinigung ja, nach Best�tigung nein

Pr�fung Finanzamt alle 3 Jahre wie Betriebspr�fung

Aberkennung 
Gemeinn�tzigkeit

r�ckwirkend Behandlung wie nicht gemeinn�tzige 
Verein, Steuern nachzahlen bis 10 Jahre

---

Einnahmen Gewinn unter 30.000 € frei Alle Gewinne �ber 3.835 Euro werden versteuert.

Zuwendung an Mitglieder h�chstens 31 € pro Jahr,
- Bus, Musik usw. z�hlen dazu
- Freibetrag �bertragbar = nein;
zugewendet kann nur dem teilnehmenden Mitglied

frei
- Zuwendungen k�nnen nicht von einem evtl. Gewinn als 
Betriebsausgaben abgezogen werden; siehe Hinweis zu 
Betriebsausflug.

Spesen bei Fw.-Tagen
(wenn es keine Besuche bei 
befreundeten Wehren sind)

Spesen sind keine Zuwendung evtl. Aufwand

R�cklagen grunds�tzlich nicht zul�ssig,
Ausnahmen f�r gro�e Investitionen

frei

R�cklagen-Betriebsmittel h�chsten in H�he eines Jahres,
(bei begr�ndetem Antrag auch l�nger)

frei

Altkapital vor Anerkennung keine Bindung ---

Gewinn-Verwendung gebunden, nur gemeinn�tzig
sp�testens im folgenden Jahr gemeinn�tzig ausgeben

frei

Rechtliche Unterschiede bei gemeinn�tzigen und nicht gemeinn�tzigen Vereinen

I. Allgemein
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Rechtliche Unterschiede bei gemeinn�tzigen und nicht gemeinn�tzigen Vereinen

Bereich Gemeinn�tziger Verein Nicht gemeinn�tziger Verein
K�rperschaftssteuer keine bis 5.000 € Gewinn frei, (wie Kleinunternehmer)

Gewerbesteuer keine Bis 5.000 € Gewinn frei, (wie Kleinunternehmer),
die Umsatzh�he ist ohne Bedeutung
Info: Gewinn = Einnahmen (steuerpflichtig) ./. Ausgaben (die 
mit steuerwirksamen Einnahmen im Zusammenhang stehen)

Umsatzsteuer Befreiung m�glich
f�r T�tigkeiten im ideellen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich 
besteht Umsatzsteuerpflicht, wenn der Vorjahresumsatz �ber 
16.620 Euro liegt

bei umsatzsteuerpflichtigen Leistungen
Kleinunternehmerbesteuerung (Ä19 UStG):
Gesamtumsatz im Vorjahr  >17.500,00 €
und lfd. Jahr 50.000,00 € nicht �bersteigt

Zinsabschlagsteuer frei Zinsabschlagsteuer 20 - 30 %
Zinsen rechnen zum Gewinn bis Freibetragsgrenze

Lohnsteuer vom Lohn der Arbeitnehmer,
Sonderregelung f�r geringf�gige Besch�ftigungsverh�ltnisse

vom Lohn der Arbeitnehmer,
Sonderregelung f�r geringf�gige Besch�ftigungsverh�ltnisse

Steuerabzug f�r Bauleistungen 15 % f�r Bauarbeiten im wirtschaftlichen Gesch�ftsbetrieb, 
wenn keine Freistellungsbescheinigung vorliegt

15 % f�r Bauarbeiten im wirtschaftlichen Gesch�ftsbetrieb, 
wenn keine Freistellungsbescheinigung vorliegt

Grundsteuer Befreiung m�glich ja

Grunderwerbsteuer 3,5 % vom Kaufpreis 3,5 % vom Kaufpreis

Erbschaft- und 
Schenkungssteuer

frei 17 % nach Abzug des Freibetrages von 5.200 €

Kraftfahrzeugsteuer Befreiung m�glich ja

Lotteriesteuer a) Genehmigung vom Ordnungsamt
b) 16 2/3 % des Lospreises
c) Tombola ohne Geldpreise bis 650 € steuerfrei
d) genehmigte und gemeinn�tzige bis 40.000 € frei

a) Genehmigung vom Ordnungsamt
b) 16 2/3 % des Lospreises
c) Tombola ohne Geldpreise bis 650 € steuerfrei

Ausgaben f�r Betriebsausflug h�chsten 31 € j�hrlich
Achtung: Ausgaben werden mit den Ausgaben f�r 
Zuwendungen an Mitglieder zusammengerechnet

unbeschr�nkt,
aber gilt als Gewinnaussch�ttung; unterliegen ab 2002 dem 
Kapitalertragsteuerabzug (10 % zuz�gl. Soli), soweit es sich 
nicht um Aussch�ttungen aus R�cklagen vor 2001 handelt.

II. Steuern
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